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0 Beschreibung Vorhaben 
vgl. Vorentwurf Änderung Flächennutzungsplan / Bebauungsplan durch Ingenieurbüro Käser 
 
Nachdem der Bebauungsplan parallel zur Flächennutzungsplan-Änderung aufgestellt wird 
und somit die beiden Planungen als "miteinander verbunden" angesehen werden können, 
werden die Ergebnisse der Umweltprüfung in einem Umweltbericht zusammengefasst: 
dabei werden sowohl die Folgen der grundsätzlichen Inanspruchnahme des Standorts 
(Ebene vorbereitende Bauleitplanung) als auch die mit der konkretisierten Planung/ 
Nutzung des Baugebiets verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt gewürdigt, die 
frühestens auf der Ebene des verbindlichen Bauleitplans bewertet werden können. 

 
Wichtigste Planungsziele Bebauungsplan:  
Allgemeines Wohngebiet  
Größe:   Planungsgebiet    5,82 ha 100,0 % 
Flächenanteile:   Bauflächen (incl. priv. Grünflächen) 2,80 ha   48,1 % 
  Verkehrsflächen (incl. Begleitflächen) 0,87 ha   14,9 % 
  Öffentl. Grün- und Maßnahmenflächen 2,15 ha   36,9 % 
Zulässige Vollgeschoße:  zwei (II bzw. I + D)   
Grundflächenzahl:   0,35 

 

1 Einschlägige Fachgesetze und Fachpläne 
 

Es gelten die in den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele. 
Für die vorliegende Planung sind insbesondere folgende Instrumentarien planungsrelevant: 

• Baugesetzbuch (BauGB) 
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
• Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 
• Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

 
Landesentwicklungsprogramm Bayern 
Brunnen gehört zu den „ländlichen Teilräumen, deren Entwicklung im besonderen Maße 
gestärkt werden soll“. 
Weitere Ziele: Verringerung von Inanspruchnahme von Boden, Verhinderung von 
Zersiedelung. 
 
Regionalplan 
Das Hügelland um Hohenried ist als landschaftliches Vorbehaltsgebiet „Hügellandschaften 
des Donau-Isar-Hügellandes“ dargestellt. „In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten kommt 
den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zur Sicherung des Arten- und 
Biotopschutzes, wichtiger Boden- und Wasserhaushaltsfunktionen, des Landschaftsbildes 
und der naturbezogenen Erholung besonderes Gewicht zu. Dieses besondere Gewicht des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege ist bei der Abwägung mit anderen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Einzelfall zu berücksichtigen“ [RP BI 8.2 
(Z)]. Die im RP für das Vorbehaltsgebiet angeführten Sicherungs- und Pflegemaßnahmen 
stehen der Planung nicht zwingend entgegen. Sie können als Ansatzpunkte für die 
Ausgleichsmaßnahmen herangezogen werden: Erhalt [bzw. Entwicklung] von Magerrasen, 
Gehölzstrukturen, struktur- und artenreichen Waldsäumen.   
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Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 
Das geplante Baugebiet ist zu großen Teilen bereits als allgemeines Wohngebiet mit 
Ortsrandeingrünung dargestellt.  
Am Nord- und Ostrand geht der nunmehr geplante Umgriff über die Darstellung im 
Flächennutzungsplan hinaus. Diese Teilflächen sind bisher als Fläche für die Landwirtschaft 
dargestellt. Die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans wird im 
Parallelverfahren zeitgleich mit dem Bebauungsplan durchgeführt. Das im Norden und 
Osten anschließende Tälchen ist gemäß integriertem Landschaftsplan als 
ortsbildprägender Grünzug von Bebauung freizuhalten. Der im Nordosten an den 
Geltungsbereich angrenzende Ranken mit den vorhandenen Gehölzstrukturen wird als 
erhaltenswert dargestellt. Leitziele gemäß Landschaftsplan sind Schutz erosionsgefährdeter 
Hanglagen (Schutz vor Nitrataustrag), Erhalt/Optimierung von Trockenstandorten, Erhalt/ 
Entwicklung strukturreicher Waldsäume. 

 
ABSP 
Entwicklung von Trockenlebensräumen ab einer Neigung von 12%. 

Berücksichtigung bei der Bewertung des Standorts finden überdies die diesbezüglichen 
Aussagen im Landschaftsentwicklungskonzept Region Ingolstadt (LEK). 

 

2 Grundlegende Standortfaktoren  
 

Lage, Nutzung, Gehölzbestand: 
Die Erweiterungsfläche liegt am nördlichen Ortsrand  von Hohenried. Sie erstreckt sich auf 
nach Nord- bzw. Nordosten geneigten Hangflächen.  
Die Fläche wird gegenwärtig überwiegend intensiv als Acker genutzt. Am Südwestrand 
des Geltungsbereichs (Fl.Nr. 219) befindet sich ein von Eichen dominiertes Feldgehölz. 
Westlich grenzt Grünland (Wiese) an, die sich auf dem anschließenden, bereits außerhalb 
des Geltungsbereichs gelegenen Flurstück fortsetzt. Der Nordwestrand des Plangebiets 
wird durch einen in SW-NO-Richtung verlaufenden Ranken markiert. Auf dem von Altgras 
geprägten Ranken stockt weiter nördlich und bereits außerhalb des Geltungsbereichs eine 
kleinere Strauchgruppe. 
Den Nordostrand des Geltungsbereichs bildet ein Grünweg (Fl.Nr. 226), der weiter östlich 
auf den geschotterten Flurweg trifft, der am Fuß des bewaldeten Mantelbergs verläuft.  
Am Südostrand des Plangebiets befindet sich ein Flurweg, der die Straße Am Anger nach 
Osten hin als Schotterweg fortsetzt.  
Am Westrand des Baugebiets und am Südrand der geplanten Maßnahmenfläche M1 
verläuft zwischen Wohngebiet und Feldflur ein Grasweg.  
 
Angrenzende Nutzung 
Im Nordwesten grenzt das bereits genannte Grünland an, im Westen bzw. Süden ein 
bereits bestehendes Wohngebiet. Der Ortsrand weist nur in kurzen Abschnitten 
nennenswerte Gehölze und damit besondere Qualität auf. Im Norden des 
Planungsgebiets setzen sich Ackerflächen bis zu den Waldflächen am Mantelberg fort. Im 
Nordwesten grenzt ein Ranken an, der neben Altgras u.a. zwei ortbildprägende ältere 
Eichen aufweist. Im Südosten tangiert ein kürzlich ausgebauter, flacher Graben den 
Geltungsbereich, der Wasser von den südlich gelegenen bodenfeuchten Hangbereichen 
aufnimmt und nach Norden hin ableitet.  

 
Standortkundliche Landschaftsgliederung/ Naturräumliche Gliederung 
062 Donau-Isar-Hügelland, Untereinheit 062 A Landböden.  
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Potentielle natürliche Vegetation 
Zittergrasseggen-Hainsimsen-Buchenwald im Komplex mit Zittergrasseggen-Waldmeister-
Buchenwald; örtlich Zittergrasseggen-Stieleichen-Hainbuchenwald (FINWEB): 
 
Betroffene Bodentypen gemäß Standortkundliche Bodenkarte 1:25.000  
10: Braunerde aus fein- und mittelsandigem Molassematerial, örtlich mit Flugsanddecken, 
mittlere Entwicklungstiefe; Tiefgründiger Sand; hier: mäßig trocken und wechseltrocken;  
bei ober- oder unterirdischem Wasserzufluss sowie über versickerungshemmenden 
Schichten im tieferen Untergrund auch mäßig frisch; nicht weizenfähig. 
Durchlässigkeit: sehr hoch  5, Filtervermögen: sehr gering – gering 

Sowie in einem von NW nach SO verlaufenden Streifen auch: 
11: Braunerde aus schwach lehmigem, fein- und mittelsandigem Molassematerial, mittlere 
- große Entwicklungstiefe; Tiefgründiger, schwach lehmiger Sand; hier: mäßig frisch und 
wechselfrisch; bei ober- oder unterirdischem Wasserzufluss sowie über 
versickerungshemmenden Schichten im tieferen Untergrund auch frisch, an Steilhängen 
bis mäßig trocken; bedingt weizenfähig 
Durchlässigkeit: sehr hoch  5, Filtervermögen: gering 

Osthälfte der Versickerflächen und kleinflächig am Nordostrand des Baugebiets zudem 
auch  
14: Kolluvium aus sandigen Abschwemmmassen; sehr tiefgründiger bis tiefgründiger, 
m.o.w. humoser, schwach lehmiger Sand, frisch mit Trockenphasen, in Tälchen örtlich 
Grundwasseranschluss im Untergrund. Vom Informationsdienst des Landesumweltamts  
größtenteils nicht als wassersensibler Bereich eingestuft, nur kleinflächig im von Kolluvium 
(14) bestimmten Bereich (s.o.). 
 
Relief/ Neigung 
Gelände von 441 m NN im Südosten nach Norden/Nordwesten hin bis auf 422 m NN im 
Nordwesten abfallend; jenseits des im Norden anschließenden Tälchens, welches im Nord-
westen (bei der Kläranlage) bis auf 410 m NN abfällt, steigt das Gelände wieder an und 
erreicht am bewaldeten Mantelbergs Höhen von bis zu 440,5 m NN. 

 
Schutzgebiete 
Schutzgebiete oder Schutzobjekte gem. Naturschutzrecht oder NATURA-2000-Gebiet 
werden nicht betroffen. Keine Schutzgebietsvorschläge betroffen. Das Feldgehölz im 
Südwesten des Geltungsbereichs untersteht den Schutzbestimmungen des Art. 16 
BayNatSchG.  
 
Kultur- und Sachgüter 
Im Planungsgebiet sind keine Bau- und Bodendenkmale bekannt. 
 

3 Bestandsbewertung: Bedeutung für Naturhaushalt 

3.1 Schutzgut Boden 
 

Der im Planungsgebiet anstehende Boden weist aufgrund des hohen Sandanteils 
nur begrenzte Ertragseigenschaften auf. Die Filter-, Puffer- und Transformator-
funktion ist gemäß LEK gering einzustufen. Die vorherrschende Intensivnutzung 
(Acker) ist aus landschaftsökologischer Sicht als Vorbelastung zu bewerten (u.a. 
wg. hohen Risikos von Nitrataustrag aus dem Wurzelraum). 
Im Planungsgebiet liegt somit kein Bodentyp vor, der aufgrund Eigenart oder 
Seltenheit an sich besonders schützenswert wäre. 
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3.2 Schutzgut Wasser 
 

Das Informationssystem der bayerischen Wasserwirtschaftsämter weist das 
Planungsgebiet nur in einem kleinen Bereich am Nordostrand als „wassersensiblen 
Bereich“ aus, bei dem Probleme mit dem Bodenwasserhaushalt zu erwarten wären. 
Aufgrund der Hanglage können jedoch mögliche Beeinträchtigungen durch wild 
abfließendes Oberflächenwasser oder durch Schichtenwasser nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden.  
Das Planungsgebiet besitzt aktuell aufgrund der Geländesituation und der 
Durchlässigkeit der Sandböden des Bodens zwar hohe Bedeutung für die 
Grundwasseranreicherung, doch nur geringe Grundwasserschutzfunktion (gemäß 
Landschaftsentwicklungskonzept Region Ingolstadt). Oberflächengewässer sind im 
Planungsgebiet nicht vorhanden. An der Südostecke grenzt der bereits 
beschriebene Graben an. 
Bei Starkregenereignissen ist bei der aktuellen Nutzung – abhängig vom jeweiligen 
Aufwuchs – von einem geringen Beitrag zur Wasserrückhaltung und einem 
entsprechend hohen oberflächlichem Abfluss zu rechnen. Das Risiko für die 
Entstehung einer schädigenden Abflussdynamik ist gemäß Landschaftsplan als 
hoch einzustufen.  

3.3 Schutzgut Klima/ Luft 
 
 Über die nach Norden bzw. Nordwesten geneigten Hangflächen kann Kaltluft in 

das Tälchen abfließen. Da sich dort jedoch keine besonders ausgleichsbedürftigen 
Siedlungsschwerpunkte befinden ist die Wärmeausgleichfunktion des als Bauland 
beanspruchten Gebiets von untergeordneter Bedeutung.  

3.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume, 
Biodiversität 

 
 Die überplante Fläche ist aktuell bedingt durch die vorwiegend intensive Nutzung 

von vorherrschend geringer Bedeutung als Lebensraum für Tier- und Pflanzenwelt; 
das Artenspektrum ist auf die an die Ackernutzung angepassten Allerweltsarten 
beschränkt. Einzige Ausnahme ist das Feldgehölz, welche als naturnäherer 
Lebensraum ein höheres Lebensraumpotenzial (insbesondere für Vogel und 
Insekten) aufweist. Die mögliche Lebensraumfunktion wird hier gegenwärtig durch 
die geringe Größe, durch Störungen aus den im Norden und Osten angrenzenden 
Ackerflächen und durch diverse Ablagerungen (insbesondere Grüngut) merklich 
eingeschränkt.  

  Amtlich kartierte besonders schützenswerten Biotope sind nicht betroffen; weiter 
  hin sind für die Fläche keine Daten aus der Artenschutzkartierung bekannt. 

3.5 Schutzgüter Landschaft und Mensch: Landschaftsbild / 
Erholungsfunktion 

 
 Der überplante Bereich liegt in den oberen Bereichen eines nach Norden bzw. 

Nordosten gerichteten Hanges. Es handelt sich dabei um eine vergleichsweise 
markante Geländesituation.  

 Die potenzielle Bedeutung des markanten Reliefs wird, wie auch im 
Landschaftsplan festgestellt wird, durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung 
und durch den überwiegend suboptimal ausgeprägten Ortsrand erheblich 
gemindert. Positiv wirken dagegen die Gehölzstrukturen im Umgriff des geplanten 
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Baugebiets: v.a. das Feldgehölz im Südwesten des Geltungsbereichs und die 
Gehölzgruppe, die im Nordosten an das Plangebiet angrenzt. Ansonsten fehlen 
nutzungsbedingt im Planungsgebiet Elemente, die das Landschaftsbild bereichern 
könnten.  

 Die Einsehbarkeit wird im Nahbereich durch den bewaldeten Mantelberg deutlich 
eingeschränkt. Die Ortslage selbst ist dagegen vom Donaumoos einsehbar, wobei 
von dort i.W. die höheren Gebäude als Silhouette wahrgenommen werden. 

 Nutzungsbedingt besitzt die Planungsfläche keine besondere Bedeutung für das 
Wohnumfeld und die Naherholung. Die Waldflächen am Mantelberg und die hier 
bestehenden Wege dürften dagegen bedeutsam für die siedlungsnahe Erholung 
sein, gewisse Beeinträchtigungen gehen dabei von der im Nordwesten gelegenen 
Kläranlage aus. 

 

4 Prognose Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung unter 
Berücksichtigung von Maßnahmen zur Minderung und Kompensation 
des Eingriffs 

4.1 Schutzgut Boden 
 

Der Bebauungsplan ermöglicht die Versiegelung von maximal rund 2,1 ha 
Grundfläche für Gebäude-, Verkehrs- und Wegeflächen. Grundstückszufahrten 
und Stellplätze sind satzungsgemäß wasserdurchlässig zu gestalten. Es ist damit zu 
rechnen, dass die Bauwerber, die über vergleichsweise große Grundstücke 
verfügen, die gemäß GRZ zulässige Versiegelung regelmäßig wohl nicht 
ausschöpfen werden.   
Der Boden mitsamt seinen vielfachen Funktionen im Naturhaushalt geht infolge 
Überbauung und Versiegelung anlagenbedingt verloren bzw. wird stark 
beeinträchtigt. Baubedingt werden i.d.R. darüber hinaus weitere Flächen für 
Baustelleneinrichtung und Lagerflächen vorübergehend beansprucht. Dem stehen 
ca. 2,2 ha öffentliche Maßnahmen- und Grünflächen sowie weitere 1,3 ha an nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen gegenüber, die als Gartenflächen genutzt 
werden. Für diese Flächen (rund 60 % des Geltungsbereichs) kann davon 
ausgegangen werden, dass die Bodenfunktionen künftig weitgehend 
unbeeinträchtigt bleiben. Eine nachhaltige Verbesserung der Situation ist 
insbesondere für die Flächen zu erwarten, die als Maßnahmenflächen naturnah 
gestaltet und extensiv gepflegt werden sollen.  
Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist aufgrund des Flächenumgriffs zunächst 
erheblich, kann durch die vorgesehenen umfangreichen 
Grünordnungsmaßnahmen aber auf eine mäßige Erheblichkeit gemindert werden.  
Die hier vorgesehenen Maßnahmen tragen zur Kompensation des unvermeidbaren 
Eingriffs in das Schutzgut Boden bei und stellen den gem. naturschutzfachlichen 
Eingriffsregelung gebotenen Ausgleich sicher. 

4.2 Schutzgut Wasser 
 

Oberflächengewässer werden von der Planung nicht betroffen. Ebenso wenig 
werden Trinkwasserschutzgebiete bzw. Überschwemmungsgebiete betroffen. Ein 
unmittelbarer Eingriff in das Grundwasser ist nach vorliegender Datenlage nicht zu 
erwarten. Durch Versiegelung geht im Planungsgebiet Fläche verloren, die bislang 
zur Versickerung und zur Grundwasserneubildung grundsätzlich zur Verfügung steht. 
Problematisch bei der aktuell vorherrschen Ackernutzung ist das hohe Risiko von 
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Nitrataustrag aus dem Wurzelraum, die geringe Grundwasserschutzfunktion, und 
das hohe Risiko einer schädigenden Abflussdynamik. Diese Probleme entfallen mit 
dem Wegfall der Ackernutzung bzw. infolge der vorgesehenen Maßnahmen zur 
Behandlung des im Baugebiet anfallenden Niederschlagswassers. 
Durch die Begrenzung der zulässigen Versiegelung (Fläche, wasserdurchlässige 
Beläge) werden vermeidbare Eingriffe vermieden, durch die Festsetzung, 
unverschmutzt anfallendes Oberflächenwasser vor Ort (d.h. im Bereich der privaten 
und öffentlichen Grünflächen) zu versickern, der Eingriff in den 
Bodenwasserhaushalt minimiert. Angesichts der vorgesehenen Maßnahmen, ist 
nicht zu befürchten, dass in Folge der geplanten Bebauung der örtliche 
Wasserhaushalt (Vorfluter) erheblich beeinträchtigt wird. Der diesbezügliche Eingriff 
bleibt somit von mäßiger Erheblichkeit. 

4.3 Schutzgut Klima/Luft 
 

Beim Bau sind keine wesentlichen Auswirkungen auf das Lokalklima zu erwarten. 
Nach Beendigung der Baumaßnahmen ist mit einer gewissen kleinklimatischen 
Erwärmung im Baugebiet als Folge von Flächenversiegelung und Überbauung zu 
rechnen. Weiterhin ist eine kleinräumige Verminderung der Luftfeuchte und ein 
durch die Baukörper verringerter Wärmeaustausch zu erwarten. Die mit der 
Versiegelung verbundenen Effekte sind praktisch unabhängig vom Standort, ihr 
Ausmaß ist im wesentlichen abhängig von der Intensität der Versiegelung.  
Beim Betrieb von Heizanlagen wird i.d.R. Abwärme frei, die zur kleinklimatischen 
Erwärmung beiträgt. Durch moderne Standards bei Beheizung und Dämmung von 
Gebäuden wird der Erwärmungseffekt auf ein Minimum beschränkt. 
Eingriffsmindernd wirkt die Begrünung des Wohngebiets. Bäume, die in den Gärten 
und den öffentlichen Grünflächen, insbesondere am Ortsrand gepflanzt werden, 
spenden Schatten und fördern die Luftfeuchte. Das entlang der 
Erschließungsstraße vorgesehene Großgrün trägt zur Beschattung, zu einem 
ausgeglicheneren Kleinklima und zur Eingriffskompensation bei.  
Angesichts der getroffenen Vorkehrungen ist der zu erwartende Eingriff in das 
Schutzgut Klima/ Luft insgesamt von geringer Erheblichkeit. 

4.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen, ihre Lebensräume, Biodiversität 
 
Die mit dem Bau der Gebäude und der Verkehrsflächen verbundenen Störungen 
können zur Vertreibung der im Planungsgebiet bislang vertretenen Tierarten führen. 
Für Baustelleneinrichtung und Lagerflächen wird die vorhandene Vegetation über 
die eigentlichen Bauflächen hinaus vorübergehend beeinträchtigt.  
Die baubedingten Beeinträchtigungen sind angesichts der geringen Wertigkeit des 
Bestandes (Acker) und deren vorübergehender Natur von geringer Erheblichkeit. 
Für Gebäude, Verkehrs- und Wegeflächen wird Boden beansprucht, Lebensraum 
geht damit auf diesen Flächen verloren. Diesem Verlust an Lebensraum steht die 
Aufwertung innerhalb der Gartenflächen und insbesondere im Bereich der 
naturnah gestalteten Bereiche in den öffentlichen Grün- und Maßnahmenflächen 
gegenüber. 
Gehölzbestand wird von der vorliegenden Planung des Baugebiets nicht betroffen. 
Eine erhebliche Verschlechterung der Lebensraumsituation im Vergleich zum 
heutigen Zustand ist somit nicht zu erwarten, vielmehr ist mit zunehmender Reife der 
Gehölzpflanzungen eine Aufwertung gegenüber dem Ist-Zustand zu erwarten.  

Vorabschätzung der Erheblichkeit im Sinne des speziellen Artenschutzes  
Angaben der Artenschutzkartierung (ASK) zu naturschutzfachlich besonders 
relevanten Tier- und Pflanzenarten liegen nicht vor. Entsprechende Vorkommen 
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sind angesichts der vorherrschenden intensiven Ackernutzung auch nicht 
wahrscheinlich.  
Ortsränder werden u.U. von Fledermausarten wie dem Braunen Langohr als 
Jagdrevier genutzt. Angesichts der nur in geringem Umfang vorhandenen 
Gehölzstrukturen und der Intensivnutzung ist die potenzielle Lebensraumfunktion im 
Planungsgebiet allenfalls suboptimal ausgebildet. Das Ausweiten der 
Siedlungsfläche bewirkt zwar einen gewissen Flächenverlust. Im Bereich der 
umfangreichen Maßnahmenflächen M1-M3 ist im Gegenzug aber mit einer 
deutlichen Steigerung der Bedeutung als mögliches Jagdrevier für Fledermäuse zu 
rechnen. Somit ist insgesamt mit einer Verbesserung der Erhaltungsvoraussetzungen 
für diese streng geschützte Fledermausart zu rechnen. 
Für die Gilde der gehölzbewohnenden Vogelarten, die im Feldgehölz am 
Südwestrand des Geltungsbereichs ebenfalls eingeschränkte Lebensbedingungen 
vorfinden, ist ebenfalls eine erhebliche Verbesserung der Lebensraumssituation als 
Folge der Planung zu erwarten. Die bestehenden Strukturen werden nämlich nicht 
nur vollständig von jeglichen Beeinträchtigungen ausgespart, sondern durch 
geeignete Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen in großem Umfang erweitert und 
somit nachhaltig in ihrer Funktion stabilisiert.  
Verbotstatbestände im Sinne des besonderen Artenschutzes sind angesichts der 
wenig empfindlichen Ausgangssituation sowie angesichts Art und Umfang des 
geplanten Vorhabens  nicht zu erwarten. 

Die bau-, anlagen- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen für Flora und Fauna 
sind – bei mittelfristiger Betrachtung – somit insgesamt von geringer Erheblichkeit.  

4.5 Schutzgut Landschaft / Mensch: Landschaftsbild und 
Erholungsfunktion 

 
Die Planung zielt auf die Entwicklung eines zusätzlichen Siedlungskörpers am 
nördlichen Ortsrand von Hohenried ab. Beansprucht wird ein Standort, der bedingt 
durch das Relief das Landschaftsbild in besonderem Maße prägt. Die fast überall 
bis an den Ortsrand heranreichende Ackernutzung nivelliert diese potentielle 
Bedeutung. Daneben trägt der z.T. wenig angepasste Baumassen aufweisende, 
nur in geringen Abschnitten landschaftsgerecht begrünte Ortsrand dazu bei, dass 
die Ausgangssituation im Endeffekt nicht so schützenswert ist, wie es nach der 
Topographie zu erwarten wäre.  
Auch wenn die bewaldeten Hügel im Umfeld den Einwirkungsbereich 
beschränken, ist wegen der Hanglage als Folge der geplanten Bebauung ein 
gewisser Eingriff in das Landschaftsbild zu erwarten. Diesem Umstand ist durch 
besondere Vorkehrungen im Planungskonzept im besonderen Maße Rechnung zu 
tragen.  
Sowohl bei den städtebaulichen und architektonischen Vorgaben wie auch bei 
den grünordnerischen Festsetzungen wird das besondere Augenmerk auf die 
Einpassung des Baugebiets in die exponierte Situation gelegt.  
Durch die umfangreichen Anstrengungen bei der Ein- und Durchgrünung des 
Baugebiets und durch eine Steuerung des Maßes der baulichen Nutzung (v.a. 
Anordnung/ Höhenentwicklung mit Bezug auf das Gelände) kann eine 
unverhältnismäßige Beeinträchtigung des Landschaftsbildes vermieden und ein 
auch aus landschaftsplanerischer Sicht vertretbarer neuer Siedlungsrand entwickelt 
werden.  
Durch die Lage am Ortsrand werden Belastungen von Anliegern durch ein 
planungsbedingt erhöhtes Verkehrsaufkommen verringert.  
Durch die öffentlichen Grün- und Maßnahmenflächen, die das Baugebiet nach 
außen zur freien Landschaft hin umgeben und umfangreich mit Gehölzen 
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ausgestattet werden sollen, wird für die erforderliche Einbindung des neuen 
Siedlungskörpers gesorgt.  
Der Eingriff bleibt angesichts der vorgesehenen Anstrengung zur Ein- und 
Durchgrünung des Baugebiets insgesamt von mäßiger – hoher Erheblichkeit. Der 
gemäß naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung gebotene Ausgleich wird über die 
umfangreichen Aufwertungsmaßnahmen sichergestellt, die im engen 
Zusammenhang mit dem Eingriff auf den Maßnahmenflächen M1 – M3 vorgesehen 
sind. 

4.6 Kultur- und Sachgüter 
 

Nach den vorliegenden Unterlagen ist eine unmittelbare bzw. mittelbare 
Beeinträchtigung von Baudenkmälern nicht zu erwarten.  
Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand im Planungsgebiet nicht 
bekannt.  

Infolge der geplanten Bebauung stehen die bislang als Ackerflächen genutzten 
Böden künftig nicht mehr der Landwirtschaft zur Verfügung. Die Erschließung neuer 
Bauflächen geht regelmäßig auf Kosten von landwirtschaftlichen Nutzflächen. 
Angesichts der begrenzen Ertragsfähigkeit und der durch Hanglage und Ortsnähe 
erschwerte Bewirtschaftungsmöglichkeiten erscheint der Verlust der Nutzflächen im 
vorliegenden Fall  vertretbar.  
Bei der Eingrünung des Baugebiets wird darauf geachtet, dass die Nutzbarkeit der 
angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen nicht wesentlich beeinträchtigt 
wird.  
Die geltenden Bestimmungen gem. Nachbarschaftsrecht bzw. Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetz werden berücksichtigt.  

 
 

4.7 Übersicht über mögliche Beeinträchtigungen 
 

Mögliche 
Beeinträchtigung 

Maßnahmen zur 
Vermeidung 

Erheblichkeit  
Eingriff 

Kompensation 

Schutzgut Mensch 
Baubedingte Immissionen Immissionsarme Bau-

maschinen u.a. 
Gering  

Erhöhte 
Verkehrsbelastung auf 
Zufahrten 

 Gering  

Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Verlust von ersetzbarem 
Lebensraumtyp (Acker) 

 Gering Aufwertung in öffentlichen 
Grünflächen, v.a; 
Ausgleichsmaßnahmen auf 
Maßnahmenflächen M1-M3  

Schutzgut Boden 
Verlust von Boden mit viel-
fältigen Bodenfunktionen 

Beschränkung von zu-
lässiger Versiegelung; 
Verwendung was-
serdurchlässiger 
Bodenbeläge  

Mäßig Entlastung im Bereich öffent-
licher und privater 
Grünflächen, insbesondere 
am Ortsrand; 
Ausgleichsmaßnahmen auf 
Maßnahmenflächen M1-M3 
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Schutzgut Wasser 
Erhöhung 
Oberflächenabfluss 

Beschränkung von zu-
lässiger Versiegelung; 
Verwendung wasser-
durchlässiger Beläge  

Mäßig 

Verminderung 
Grundwasserneubildung 

Beschränkung von 
zulässiger Bebauung 
und Versiegelung  
 

Mäßig 

Versickerung bzw. Wasser-
rückhaltung im 
Geltungsbereich  
Ausgleichsmaßnahme auf 
Maßnahmenflächen M1-M3  

Schutzgut Luft/ Klima 
Verlust von Vegetation 
mit ausgleichender 
Wirkung auf Kleinklima 

 Gering Umfangreiche Begrünung in 
öffentlichen und privaten 
Grünflächen 

Schaffung von mögl. Bar-
rieren für Kaltlufttransport 

 Gering  

Schutzgut Landschaft 
Verfremdung des 
Landschaftsbildes durch 
neuen Siedlungskörper 
am Ortsrand 

Beschränkung der 
zulässigen Höhen; 
Maßgaben zur 
Anordnung und zur 
Gestaltung der 
Baukörper 

Mäßig-hoch Umfangreiche Begrünung im 
Bereich öffentlicher Grünflä-
chen im Übergang zur freien 
Landschaft 
Ausgleichsmaßnahme auf 
eingriffsnahen Ausgleichs-
flächen M1 –M3  
 

Kultur- und Sachgüter 
Baudenkmäler  Nicht 

betroffen 
 

 

Bodendenkmäler  Nach 
gegen-
wärtigem 
Kennt-
nisstand 
nicht 
betroffen 
 

 

Nutzbarkeit von 
angrenzenden 
Landwirtschaftlichen 
Nutzflächen bzw. Zufahrt 
 

 mäßig Einhaltung ausreichender 
Mindestabstände bei 
Bepflanzung 
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5 Prognose Umweltauswirkungen bei Nicht-Durchführung der 
Planung 

 
 Die von der Planung betroffenen Flächen würden wie bisher überwiegend intensiv 

landwirtschaftlich genutzt. Die starke Beanspruchung der Schutzgüter Boden und 
Wasser sowie die geringe Bedeutung der Flächen als Lebensraum für die heimische 
Tier- und Pflanzenwelt sowie als Erholungsraum für den Menschen bliebe erhalten. 
Das Feldgehölz im Südwesten des Plangebiets könnte aufgrund geringer Größe 
und Störungen aus den angrenzenden Nutzflächen weiterhin nur in geringem 
Umfang sein Potenzial für den Naturhaushalt entfalten. 

6 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung  
 Berechnung gem. Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“. 

6.1 Vermeidungsmaßnahmen 
  
 Für das Baugebiet werden keine besonders schützenswerten bzw. 

geschützten Lebensräume beansprucht. Das Feldgehölz wird bewusst 
ausgespart und soll durch die geplanten Ausgleichsmaßnahmen in seiner 
Funktion gestärkt werden.  

 Die festgesetzten Maßnahmen zur Ein- und Durchgrünung des Baugebiets 
stellen ein geordnetes Ortsbild und eine gewisse Bedeutung als Lebensraum 
für die heimische Tier- und Pflanzenwelt sicher. 

 Durch die festgesetzte Beschränkung der zulässigen Versiegelung, durch die 
Festsetzung versickerungsfähiger Beläge sowie die Vorkehrungen bzw. 
Vorgaben zur Behandlung des unverschmutzt anfallenden 
Oberflächenwassers wird der Eingriff in den örtlichen Wasserhaushalt mi-
nimiert. 

 Durch die Vorgaben zur Anordnung, Dimensionierung und Gestaltung der 
Gebäude wird für eine verträgliche Einordnung des neuen Siedlungskörpers 
in die Landschaft gesorgt.  

 Durch die Vorgaben zur Eingrünung am nordwestlichen, nördlichen und 
östlichen Rand des Baugebiets werden die Rahmenbedingungen für einen 
gut ausgebildeten Ortsrand vorgegeben.  

6.2 Erforderliche Ausgleichsmaßnahmen 
 
 Wie bei der obigen Analyse jeweils für die einzelnen Schutzgüter des 

Naturhaushaltes getrennt erläutert wurde, weist das Planungsgebiet an sich 
keine besondere Bedeutung für den Naturhaushalt und keine besondere 
Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen auf. Vor diesem Hintergrund, kann das 
Planungsgebiet gemäß o.g. Leitfaden als Gebiet geringer Bedeutung (Kate-
gorie I) eingestuft werden. Die Planung ihrerseits ist in Anbetracht der 
festgesetzten GRZ noch dem niedrigen bis mittleren Versiegelungs- und 
Nutzungsgrad (Typ B) zuzuordnen.  

 Die Eingriffsschwere selbst bewegt sich im Bereich BI angesichts der 
spezifischen Situation von Eingriff und festgesetzten eingriffsmindernden 
Maßnahmen im Baugebiet (Anpassung baulicher Anlagen an Gelände, 
Gestaltung Ortsrand, Konzept zur Behandlung des anfallenden Oberflä-
chenwassers) im mittleren Bereich der für den Kompensationsfaktor 
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vorgeschlagenen Spanne. Daher wird ein Kompensationsfaktor von 0,35 für 
die vorliegende Planung als angemessen erachtet.  

 
 Bedarfsberechnung gemäß Leitfaden zur naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung 
 

Eingriffsfläche  
 

Ausgleichsfläche 

Baugrundstücke  
28.025 m² 
 

Verkehrsfläche, neu: 
6.683 m² 
 
Eingriffsfläche:      
34.708 m² 
 
 
 

Bedarf:  
34.708 m² x 0,35 (Eingriffstyp BI) 
Ab =          12.148 m² 
 
Nachweis auf Ausgleichsflächen M1-M3  
M1 (ohne bestehendes Feldgehölz):                            

8.416 m² 
M2 (zu 75 % anrechenbar): 8.341 m² x 0,75                 

=   6.256 m² 
M3a/b (zu 50 % anrechenbar): 1.987 m² x 0,5           

= 993 m²   

Nachweis M1-M3, gesamt: 15.665 m²                    
= Bedarf + 3.517 m²  

Der Überschuss von 3.517 m² kann in das kommunale 
Ökokonto eingestellt und für andere 
Eingriffsplanungen als Ausgleichsfläche verwendet 
werden. 

 

 
Der Ausgleichsflächenbedarf (hier 12.148 m²) kann durch die in den 
Maßnahmenflächen M1-M3 vorgesehene Maßnahmen in engem räumlichen 
wie funktionalem Zusammenhang zum Eingriff abgegolten werden. Die 
festgesetzten Aufwertungsmaßnahmen wurden vorab mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde abgestimmt.  

Mit Ausnahme des bestehenden Feldgehölzes sind die betroffenen Bereiche 
gegenwärtig aus naturschutzfachlicher Sicht suboptimal ausgeprägt, d.h. sie 
können im Zuge des geplanten Ausgleichskonzepts im gebotenen Umfang 
aufgewertet werden. Die Maßnahmenfläche M1 kann durch die Erweiterung 
bzw. Neuanlage von Feldgehölzen, durch die Pflanzung der Feldhecken und 
durch die Entwicklung einer extensiv gepflegten Obstwiese erheblich in seiner 
Bedeutung für den Naturhaushalt, den Artenschutz und das Landschaftsbild 
aufgewertet werden.  

Im Bereich der Maßnahmenfläche M2 (Versickerfläche) ist ein System aus 
Mulden und Rigolen zur Aufnahme und sukzessiven Versickerung des 
anfallenden Oberflächenwassers zulässig. Die Anlage ist so naturnah wie 
möglich auszuführen. Das bedeutet, dass die vormals als Acker genutzten 
Flächen zu artenreichen (wechselfeuchten) Wiesenflächen entwickelt und 
extensiv gepflegt werden sollen. Mit der Ackernutzung fallen auch die mit der 
Ackernutzung verbundenen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
dauerhaft weg, im Gegenzug steigt die Bedeutung für den Naturhaushalt, 
insbesondere für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Durch die zusätzlich 
vorgesehene Pflanzung von Bäumen und Sträuchern sowie die Anlage von 
Feuchtbiotopen und eines Amphibienkleingewässers in geeigneten Teilbe-
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reichen wird die naturschutzfachliche Aufwertung noch verstärkt. Auf diese 
Weise kann sichergestellt werden, dass die Fläche neben ihrer Bedeutung für 
den Wasserhaushalt auch andere wertvolle Funktionen für Natur und Land-
schaft übernehmen kann. Angesichts der zu erwartenden Aufwertung der 
Fläche erscheint es aus fachlicher Sicht angemessen, die Maßnahmenfläche 
zu 75 % als Ausgleichsfläche anzurechnen. Da der Aufwertungseffekt, der auf 
der Maßnahmenfläche M2 für den Naturhaushalt erzielt wird, stark von der 
Bauausführung abhängt, wird empfohlen die weitere Entwicklung der 
Versickerfläche im Rahmen des Monitorings zu beobachten. Im Bedarfsfall 
kann der Anrechnungsfaktor je nach Qualität der Ausführung und Pflege 
bzw. der erreichten Aufwertung nach oben bzw. unten korrigiert werden.  

Die mit Feldhecken und Extensivwiesen naturnah gestalteten Ortsränder in 
den Maßnahmenflächen M3a und M3b sind mit Ihrer Breite von 10 m doppelt 
so breit, wie nach Auffassung der Naturschutzbehörden als Ortsrand 
mindestens nachzuweisen ist. Die Fläche, die über den 5 m breiten, regel-
mäßig erforderlichen Ortsrand hinausgeht, kann als Ausgleichsfläche ange-
rechnet werden. Dies bedeutet im vorliegenden Fall, dass die Grundfläche 
von M3a und M3b zu 50 % in die Ausgleichsbilanz eingestellt werden kann.  

Die vorgesehenen Aufwertungsmaßnahmen werden durch die Festsetzungen 
durch Plan und Text verbindlich geregelt.  

Somit kann der gemäß naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung sich für den 
vorliegende Planung ergebende Ausgleichsbedarf auf den Maßnahmen-
flächen M1 bis M3 in engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang 
zum Eingriff abgegolten werden.  

Die nachgewiesenen Ausgleichsflächen übersteigen den w.o. berechneten 
Bedarf. Der Überschuss von 3.517 m² ist in das kommunale Ökokonto einzu-
stellen und kann für andere Eingriffsplanungen als Ausgleichsfläche ver-
wendet werden. 

Die gemäß Nachbarschaftsrecht geltenden Mindestabstände zu angren-
zenden landwirtschaftlichen Nutzflächen sind einzuhalten.  
7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

 
Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wurden durch die Gemeinde 
Brunnen mehrere mögliche Standorte dahingehend überprüft, ob hier eine 
bauliche Entwicklung sinnvoll ist. Als Ergebnis der ordnungsgemäßen Abwägung 
sämtlicher Belange wurde damals der nördliche Ortsrand als Standort für eine 
mögliche Erweiterung dargestellt, während andere Bereiche aufgrund fehlender 
bzw. vergleichsweise geringerer Eignung zurückgestellt wurden. Auf die damals 
vorgenommene Abwägung von Alternativen darf in diesem Zusammenhang 
verwiesen werden.  
Eine zunächst geplante Hinzunahme des Flurstücks Fl.Nr. 218 als weitere 
Ausgleichsfläche (Ökokonto) war aus landschaftsplanerischer Sicht grundsätzlich 
sehr zu begrüßen. Angesichts der kurzfristig nicht erreichbaren Flächenverfügbarkeit 
wurde jedoch einstweilen von einer Überplanung des Grundstücks abgesehen. 

8 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf mögliche 
Schwierigkeiten und Kenntnislücken 
 
Als fachliche Grundlagen für die Beschreibung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen wurden der Landschaftsplan, das 
Landschaftsentwicklungskonzept sowie Originalunterlagen der Fachbehörden wie 
z.B. die Standortkundliche Bodenkarte, Abgrenzung wassersensibler Bereiche durch 
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das LFU herangezogen. Von weitergehenden Untersuchungen, z. B. von Flora und 
Fauna, kann angesichts Art und Umfang der Planung sowie der vergleichsweise 
geringen Empfindlichkeit des Standorts abgesehen werden. Die Beschreibung und 
Bewertung der Auswirkungen der Planung erfolgt verbal-argumentativ. Für die 
Bewertung sind i.d.R. vier Kategorien vorgesehen: 
 Nicht betroffen 
Geringe Erheblichkeit 
 Mäßige Erheblichkeit 
 Hohe Erheblichkeit (vgl. Zusammenfassung 4.7). 
Der Bedarf an Ausgleichsfläche wurde nach dem im Leitfaden „Die 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ vorgeschlagenen Verfahren berechnet.  
Solange kein Baugrundachten vorliegt, können keine endgültigen Aussagen zur 
Versickerungsfähigkeit des anstehenden Bodens und damit zum Eingriff in den 
Bodenwasserhaushalt gemacht werden. 

9 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen   
 (Monitoring) 

 
Eine entsprechende Kontrolle (Monitoring) der Entwicklung des Baugebiets im 
Turnus von 5-10 Jahren durch die Gemeinde Brunnen ermöglicht es der Gemeinde, 
eventuelle Fehlentwicklungen zu ermitteln und Gegenmaßnahmen einzuleiten. 
Besonderes Augenmerk ist dabei u.a. auf die Funktionsfähigkeit der Rückhalte- und 
Versickerungsbereiche zu legen, diese ist insbesondere bei Schneeschmelze und 
Starkregenereignissen zu überprüfen. 

Die Anrechenbarkeit der Versickerungsflächen als Ausgleichsflächen ist wesentlich 
von der Art der Ausführung abhängig. Die tatsächlich im Sinne der Eingriffsregelung 
erreichte Aufwertung ist nach 2 Jahren gemeinsam mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde zu prüfen. Im Bedarfsfall kann der Anrechnungsfaktor je nach 
Qualität der Ausführung bzw. Aufwertung nach oben bzw. unten korrigiert werden.   

10 Zusammenfassung  
  

Das geplante Allgemeine Wohngebiet ist auf einem vergleichsweise gering 
empfindlichen Bereich am nördlichen Ortsrand von Hohenried geplant. Bau- und 
anlagenbedingt sind keine wertvollen Lebensräume betroffen. Auch bzgl. der 
Schutzgüter Wasser, Boden, Luft liegt keine besondere Empfindlichkeit vor. Die 
Beanspruchung einer Ortsrandlage erfordert ein sensibel abgestimmtes 
Planungskonzept, um einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Schutzgut 
Landschaftsbild zu vermeiden. Die festgesetzte Ein- und Durchgrünung trägt 
weiterhin zur Eingriffsminimierung und zudem zu angenehmen Wohnbedingungen 
bei.  
Der Eingriff in Natur und Landschaft wird durch geeignete landschaftspflegerische 
Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Grünflächen gemindert und ist im Bereich 
der geplanten Maßnahmenflächen M1 – M3 in engem räumlichen wie 
funktionalem Zusammenhang mit dem Baugebiet auszugleichen. 


